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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Festmeter Holz wurden im Bereich des Nationalparks bis dato einge-
schlagen?

2. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den von ihr zugesagten und ange-
strebten Waldumbau zu erreichen?

3. Wie stellt sich im Detail das Jahresbudget der Nationalparkverwaltung dar, ins-
besondere im Hinblick auf die Kostenstellen?

4. Sind die Stellenbeschreibungen der im Landeshaushalt ausgewiesenen Stellen
erfolgt und wie gliedern sie sich nach Aufgabenschwerpunkten?

5. Sind die Kernzonenbereiche bereits ausgewiesen und um wie viel Hektar han-
delt es sich?

6. Ist sie bestrebt, größere Transparenz herzustellen, insbesondere öffentliche Be-
fassungen des Nationalparkrats zu ermöglichen?

7. Wie weit ist das zugesagte Tourismuskonzept gediehen?

19. 10. 2015

Beck, Stächele, Wald, Jägel CDU

Kleine Anfrage
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und
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Nationalpark
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B e g r ü n d u n g

Die Landesregierung hat zugesagt, einen Entwicklungsnationalpark zu errichten.
Die Kleine Anfrage hat zum Ziel, den Stand des Verfahrens festzustellen.

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 12. November 2015 Nr. 61-8847.02/Kleine Anfrage 15/7594.
beantwortet das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz die
Kleine Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Festmeter Holz wurden im Bereich des Nationalparks bis dato einge-
schlagen?

Zu 1.:

Im Jahr 2014 wurden 6.246,5 Festmeter (Fm) im Bereich des Nationalparks ein-
geschlagen. Im Jahr 2015 wurden bislang 13.506 Fm (Stand 6. November 2015)
aufgenommen. Der Holzeinschlag ist in vollem Gange. 

2. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den von ihr zugesagten und ange-
strebten Waldumbau zu erreichen?

Zu 2.:

Art und Umfang des Waldumbaus im Nationalpark ist Gegenstand des Moduls
„Waldentwicklung“ der in der Erstellungsphase befindlichen Nationalparkpla-
nung. Grundsatz der Waldentwicklung ist die Leitidee des Prozessschutzes: Ein-
griffe sollen nur dort erfolgen, wo Ansätze für eine natürliche Entwicklung des
Bergmischwaldes in der Baumartenzusammensetzung nicht vorhanden sind. Der
Waldumbau beschränkt sich auf die Entwicklungs- und Managementzonen.

Derzeit werden die notwendigen Grundlagen erhoben und fachlich bewertet.
Hierbei werden bereits erfolgte Erhebungen zur Einschätzung der naturnahen
Baumartenzusammensetzung (auf Basis des Standortswaldes) und die dort erfolg-
ten Vergleiche mit den tatsächlichen Bestandsverhältnissen (Naturnähe) sowie die
Daten der Forsteinrichtung herangezogen. Aufgrund des begrenzten Entwicklungs -
zeitraumes von 30 Jahren soll schwerpunktmäßig die Sicherung vorhandener Ver-
jüngungsansätze Gegenstand des Waldentwicklungskonzeptes sein. Bei fehlenden
Mischbaumarten können diese initial in naturferne Bestände eingebracht werden.

3. Wie stellt sich im Detail das Jahresbudget der Nationalparkverwaltung dar,
insbesondere im Hinblick auf die Kostenstellen?

Zu 3.:

Das Gesamtbudget des Nationalparks im Jahr 2015 beläuft sich gemäß des Staats-
haushaltsplans 2015/2016, Kapitel 0830, auf 8.485,7 Tsd. Euro in folgender Auf-
teilung:

•   Personalausgaben 4.868,7 Tsd. Euro

•   Sächliche Verwaltungsausgaben 3.320,0 Tsd. Euro

•   Zuweisungen und Zuschüsse 7,0 Tsd. Euro

•   Ausgaben für Investitionen 290,0 Tsd. Euro.
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Im Nationalpark wurden zur Bewirtschaftung der Sachmittel zusätzlich zu den
zentral bewirtschafteten Verwaltungskosten folgende Kostenstellen gebildet: Lei-
tung, Fachbereiche 1 bis 5.

Diese Kostenstellen erhielten im Jahr 2015 folgende Einzelbudgets:

Leitung: 203,0 Tsd. Euro
Projekte: Ausstellungen, Informationsmaterial, Homepagegestaltung, usw.

Fachbereich 1: 40,0 Tsd. Euro
Projekte: Verwaltungsorganisation, Rechtliche Angelegenheiten, Arbeitssicherheit,
usw.

Fachbereich 2: 415,6 Tsd. Euro
Projekte: Tier- und Pflanzenmonitoring, Gewässermonitoring, Zonierung, geogra-
fische Arbeiten usw.

Fachbereich 3: 291,6 Tsd. Euro
Projekte: Aufstellung Nationalparkplan, Verkehrskonzeption, Tourismuskonzep-
tion, Akzeptanzuntersuchungen usw.

Fachbereich 4: 321,5 Tsd. Euro
Projekte: Natur- und Umweltpädagogik, Besucherinformation, Besucherlenkung,
Dauerausstellung Nationalparkinfozentrum, Veranstaltungsprogramm, usw.

Fachbereich 5: 1.429,5 Tsd. Euro
Projekte: Waldumbau, Borkenkäfermanagement, Wildtiermanagement, usw.

4. Sind die Stellenbeschreibungen der im Landeshaushalt ausgewiesenen Stellen
erfolgt und wie gliedern sie sich nach Aufgabenschwerpunkten?

Zu 4.:

Die Stellenbeschreibungen der im Landeshaushalt ausgewiesenen Stellen erfolgte
vor Errichtung des Nationalparks Schwarzwald im Einvernehmen zwischen dem
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz und dem Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft. Die 89 im Haushalt der Nationalparkverwaltung
ausgewiesenen Stellen (Anzahl in Klammern gesetzt) gliedern sich in folgende
Aufgabenschwerpunkte: Nationalpark-Leitung (2), Leitungsbüro/Stabstelle (4),
Fachbereich Verwaltung (12), Fachbereich Forschung und Monitoring (10), Fach-
bereich Nationalparkplanung, regionale Entwicklung und Tourismus (10), Fach-
bereich Umweltbildung und Besucherbetreuung (27), Fachbereich Wald und
 Naturschutz (24). Zudem sind sechs Sachmittelstellen für befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse im Haushalt veranschlagt.

5. Sind die Kernzonenbereiche bereits ausgewiesen und um wie viel Hektar han-
delt es sich?

Zu 5.:

Der Nationalparkrat beschließt gemäß § 7 Abs. 2 des Gesetzes zur Einrichtung des
Nationalparks Schwarzwald (NLPG) die Gebietsgliederung aufgrund eines Vor-
schlags der Nationalparkverwaltung. Dieser ist in enger Zusammenarbeit mit dem
Nationalparkrat und dem Nationalparkbeirat zu erstellen. In der 8. Sitzung des
Nationalparkrats am 4. Februar 2015 wurde die Gebietsgliederung des Parks ein-
stimmig beschlossen. Derzeit gibt es 3.272,7 ha Kernzonen. Dies sind 32,5 % der
Fläche des Nationalparks.
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6. Ist sie bestrebt, größere Transparenz herzustellen, insbesondere öffentliche Be-
fassungen des Nationalparkrats zu ermöglichen?

Zu 6.:

Der Nationalparkrat hat in seiner am 19. Februar 2014 beschlossenen und vom
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz genehmigten „Geschäfts -
ordnung für den Nationalparkrat des Nationalparks Schwarzwald“ unter § 7 die
Öffentlichkeit der Sitzungen geregelt. Hier heißt es:

„Der Nationalparkrat tagt nicht öffentlich. Der Nationalparkrat kann durch einen
in nicht öffentlicher Sitzung mit der Mehrheit seiner Stimmen gefassten Beschluss
die oder den Vorsitzenden ermächtigen, die Öffentlichkeit der Beratung und Be-
schlussfassung über bestimmte einzelne Gegenstände herzustellen.“
Über eine eventuelle Änderung dieser Geschäftsordnung müsste im National -
parkrat entschieden werden. Dies obliegt nicht der Landesregierung. 

7. Wie weit ist das zugesagte Tourismuskonzept gediehen?

Zu 7.:

Aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals im Bereich Natur und „Wildnis“ und
mit seinen umfangreichen Angeboten und Leistungen, Besucherinnen und Besu-
chern diese einmalige Landschaft mit ihren Besonderheiten erleben und erfahren
zu lassen, hat der Nationalpark Schwarzwald eine große touristische Strahlkraft
und gilt als wichtiger touristischer Angebotsfaktor im Schwarzwald bzw. im Land
Baden-Württemberg.

Die umfangreichen Angebote touristisch wirksamer Leistungen des Nationalparks
Schwarzwald (Führungen, Veranstaltungen, Bildungsangebote, infrastrukturelle
Einrichtungen …) können als starker Impuls für die Region und die dort vertrete-
nen Dienstleister wirken, wenn sie in einem gemeinsamen touristischen Konzept
integriert werden. Das zu erstellende Tourismuskonzept ist Teil des in der Erstel-
lungsphase befindlichen Nationalparkplans, wie er im NLPG vorgesehen ist. 

Um eine Identifikation und die erfolgreiche Umsetzung des Tourismuskonzeptes
zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Federführung bei der Entwicklung
des Tourismuskonzeptes bei der Region liegt. Dies wurde auch von Vertreterin-
nen und Vertretern der Tourismusbranche befürwortet und entsprechend im Na-
tionalparkrat beschlossen.

Die touristische Nationalparkregion wurde im Nationalparkrat definiert und fest-
gelegt (Achern, Baden-Baden, Baiersbronn, Bad Peterstal-Griesbach, Bad Rip-
poldsau Schapbach, Bühl, Bühlertal, Forbach, Freudenstadt, Kappelrodeck, Lauf,
Lautenbach, Oppenau, Ottenhöfen, Ottersweier, Sasbach, Sasbachwalden, See-
bach). Basierend auf diesem Beschluss hat sich der Verein Schwarzwaldhoch-
straße e. V. am 23. Juli 2015 in Nationalparkregion e. V. umbenannt und wird
zukünftig die Zusammenarbeit der Nationalparkregion institutionalisieren und die
Erarbeitung der Tourismuskonzeption federführend koordinieren und vorantreiben. 

Um eine Vernetzung zu gewährleisten sowie Schnittstellen und Aufgabenvertei-
lungen herauszuarbeiten, wird das Tourismuskonzept in enger Zusammenarbeit
und Abstimmung mit einer hierfür einberufenen Arbeitsgruppe entwickelt. Diese
besteht aus den Tourismusexpertinnen und -experten der Nationalparkregion,
Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, der Schwarz -
wald Tourismus GmbH, der DEHOGA, dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord
und der Nationalparkverwaltung. Weiterhin wird eine enge Absprache mit den
LEADER-Aktionsgruppen angestrebt. 

Ein Teil des Tourismuskonzeptes wird der Baustein „Tourismus im Nationalpark
Schwarzwald“ sein. Dieser wird von der Nationalparkverwaltung erstellt und wird
sich in das Gesamtkonzept der Region integrieren. Hierbei geht es maßgeblich um
eine Positionierung des Nationalparks zum Tourismus innerhalb des National-
parkgebiets, die Herausarbeitung seiner Besonderheiten und Aufgaben sowie die
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Darstellung, wie und in welcher Form die Region durch den Tourismus nachhal-
tig gefördert werden kann. 

Es ist vorgesehen, die Erarbeitung des Tourismuskonzepts gemeinsam und zu
gleichen Teilen durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz, den Nationalpark Schwarzwald und die Nationalparkregion zu finanzie-
ren. Dabei wird das Tourismuskonzept auf den bereits vorliegenden umfassenden,
qualitativ hochwertigen Grundlagendaten für ein Tourismuskonzept aufbauen und
wesentlich auf die fachliche Kompetenz der Region, des Naturparks und des
 Nationalparks zurückgreifen.

Der Verein Nationalparkregion e. V. arbeitet derzeit an der weiteren Entwicklung
zur internen Organisation und der Konzeptionierung von Projekten. Eckpunkte
für eine Ausschreibung zur Auftragsvergabe der Tourismuskonzeption an ein Be-
ratungs-/Planungsbüro wurden erarbeitet. Zum Baustein „Touristische Leistungen
des Nationalparks Schwarzwald“ ist eine Grundlagenerfassung weitgehend abge-
schlossen. In einem nächsten Schritt werden aus Sicht der Nationalparkverwal-
tung wesentliche Inhalte für die Ausschreibung zusammengestellt. Auch die für
das Tourismuskonzept einberufene Arbeitsgruppe befasst sich bereits mit der
Ausschreibung, welche voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2016 erfolgen soll.
Das Tourismuskonzept soll bis im Jahr 2017 vorliegen.

Bonde

Minister für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


